
Ihre Mandanteninformationen 1. Quartal 2014 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen 
im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch beste-
hende Sachverhalte zu überprüfen. 

Bitte lesen Sie im Einzelnen:  
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1. BFH verwirft Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG für Bauträger 

Kernaussage 
Unternehmen, die selbst Bauleistungen erbringen, schulden i. d. R. die Umsatzsteuer aus den 
durch Subunternehmer an sie erbrachten Bauleistungen (Umkehr der Steuerschuldnerschaft;  
§ 13b UStG). Es war lange Zeit streitig, ob die Vorschrift als solche sowohl den unionsrechtli-
chen Vorgaben entspricht als auch deren Auslegung durch die Finanzverwaltung. Nach Ansicht 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist die Regelung mit dem Unionsrecht vereinbar. Aller-
dings hat er die nationalen Gerichte dazu aufgefordert, für eine praxisgerechte Anwendung der 
Vorschrift zu sorgen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dies nun umgesetzt. 

Sachverhalt 
Unklar war, ob ein Bauträger für Bauleistungen, die ein Bauunternehmer an ihn erbracht hat, 
nach § 13b UStG Steuerschuldner geworden ist. Der Bauträger betreibt den Erwerb, die Er-
schließung und Bebauung von Grundstücken. Er beauftragte den Bauunternehmer als Gene-
ralunternehmer mit der Erstellung eines Wohnhauses. In der vom Bauunternehmer erteilten 
Schlussrechnung wurde keine Umsatzsteuer ausgewiesen, sondern auf die Steuerschuldner-
schaft des Bauträgers hingewiesen. In seiner Umsatzsteuererklärung gab der Bauträger jedoch 
an, er habe keine nachhaltigen Bauleistungen erbracht und schulde deshalb die Umsatzsteuer 
nicht. Dem hielt das Finanzamt entgegen, der Bauträger habe sich mit dem Bauunternehmer 
darüber geeinigt, dass er, der Bauträger, die Umsatzsteuer schulde. Im Übrigen sei es nicht 
erforderlich, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den empfangenen und den er-
brachten Leistungen bestehe. Das Finanzgericht wies die Klage ab. 

Entscheidung 
Der BFH vertritt die Auffassung, dass der Subunternehmer bzw. Auftragnehmer nicht erkennen 
könne, ob der Auftraggeber nachhaltig Bauleistungen erbringe. Es sei für ihn lediglich möglich, 
zu erkennen, ob die eigene Bauleistung vom Auftraggeber seinerseits zur Erbringung einer 
Bauleistung verwendet werde. Nur dann wird der Auftraggeber zum Steuerschuldner. 

Konsequenz 
Die Auslegung der Vorschrift durch den BFH soll einer praktikableren Handhabung dienen. 
Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten, ob sich tatsächlich eine Vereinfachung ergibt, wird 
sich zeigen. Fakt ist jedoch, dass die Auslegung der Vorschrift durch die Finanzverwaltung nun 
in wesentlichen Punkten überholt ist. So kommt es nicht mehr darauf an, in welchem Umfang 
der Auftraggeber selbst Bauleistungen erbringt (10 %-Grenze), sondern alleine darauf, ob die 
bezogene Bauleistung vom Auftraggeber selbst zur Erbringung einer Bauleistung verwendet 
wird ("rein – raus"). Bauträger unterliegen daher nicht mehr der Regelung, da sie keine Bau-
leistungen erbringen, sondern im Gegensatz zu Generalunternehmern Grundstücke liefern. Es 
ist zu hoffen, dass das BMF nun zügig auf das Urteil reagiert, damit Klarheit herrscht, wie nun 
in der Praxis konkret verfahren werden muss. Im Zweifel sollten die betroffenen Unternehmen 
diesbezüglich steuerlichen Rat einholen. 

2. Zur 1 %-Regelung bei Überlassung mehrerer Autos 

Kernproblem 
Bei der Nutzung eines Dienstwagens muss zwischen der steuerlichen Behandlung bei Arbeit-
nehmern und den Unternehmern strikt unterschieden werden. Nach aktueller Rechtsprechung 
hat der Unternehmer die Möglichkeit, die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs durch im 
Status und Gebrauchswert gleichwertige Fahrzeuge des Privatvermögens zu widerlegen. Der 
Arbeitnehmer soll dagegen allein durch die "Zurverfügungstellung" einen geldwerten Vorteil 
erlangen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem weiteren Verfahren bestätigt. Dafür 
genießt der Arbeitgeber Vertrauensschutz, wenn ihn das Finanzamt trotz vorher erlassener 
Billigkeitsregelungen in Haftung nehmen möchte. 



 

 Sachverhalt 
Bei der Lohnsteuer-Außenprüfung einer Gebäudereinigungs-GmbH wurde festgestellt, dass 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Limousine und ein Geländewagen X5 zur uneinge-
schränkten Nutzung überlassen wurden. Lohnsteuer wurde nur für die Limousine abgeführt. 
Dabei berief sich die GmbH auf eine Billigkeitsregelung der Verwaltung, nach der der Listen-
preis des überwiegend genutzten Kfz zugrunde gelegt werden kann, wenn die Nutzung der 
Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre gehörende Personen des Arbeitnehmers ausge-
schlossen werden kann. Weil die Ehefrau des Geschäftsführers einen privaten Geländewagen 
X3 fuhr, sah die GmbH von einem weiteren PKW-Sachbezug ab. Der Prüfer dagegen erfasste 
wegen der unterschiedlichen Nutzungseigenschaften der Fahrzeuge einen weiteren Sachbe-
zug, woraufhin das Finanzamt einen Haftungsbescheid gegen die GmbH erließ. Die hiergegen 
gerichtete Klage wies das Finanzgericht ab. 

Entscheidung 
Der BFH hielt an seiner Rechtsprechung fest: Danach führt die Überlassung eines Dienstwa-
gens zur Privatnutzung unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zu einer Bereicherung des 
Arbeitnehmers. Denn der Vorteil umfasst das Zurverfügungstellen des Fahrzeugs selbst sowie 
die Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten und fließt dem Arbeitnehmer mit der 
Inbesitznahme des Dienstwagens zu. Eine einschränkende Auslegung kommt nicht in Betracht, 
denn schließlich hat es der Arbeitnehmer selbst in der Hand, ein Fahrtenbuch zu führen oder 
eine abweichende arbeitsvertragliche Regelung zu treffen. Dagegen ist die Haftung des Arbeit-
gebers ermessensfehlerhaft, wenn er die Lohnsteuer aufgrund der Billigkeitsregelung der Fi-
nanzbehörden materiell unzutreffend einbehält. Der BFH wies den Fall an das Finanzgericht 
zurück; die dortigen Richter haben nun noch zu klären, ob nicht auch eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung, z. B. wegen des Fehlens einer fremdüblichen Vereinbarung, vorliegt. 

Konsequenz 
Es bleibt die Frage offen, ob sich das Finanzamt nicht auch im Veranlagungsverfahren des 
Arbeitnehmers an seine Billigkeitsregelung gebunden fühlen muss. Bis es dazu Verlautbarun-
gen der Verwaltung gibt, können Streitfälle offen gehalten werden. 

3. Sozialversicherungswerte 2014 sind amtlich 

Gesetzgebungsverfahren 
Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung am 29.11.2013 seine Zustimmung zum Referenten-
entwurf der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2014 der amtierenden Bundesre-
gierung erteilt. Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt steht noch aus. 

Steigende Beitragsbemessungsgrenzen  
Die bundesweit geltenden Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) und der Pflegeversicherung werden ab 1.1.2014 von zur Zeit 3.937,50 
EUR pro Monat auf 4.050 EUR pro Monat (48.600 EUR jährlich) erhöht. Die Beitragsbemes-
sungsgrenzen in der allgemeinen Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung wer-
den im Westen auf 5.950 EUR/ Monat (71.400 EUR/Jahr) erhöht, in den neuen Bundesländern 
gilt 2014 die Beitragsbemessungsgrenze Ost von 5.000 EUR/ Monat (60.000 EUR/Jahr). Be-
sondere Beitragsbemessungsgrenzen gelten in der Knappschaftlichen Rentenversicherung. In 
dieser werden folgende neue Beträge für die Beitragsbemessungsgrenzen gelten: 7.300 
EUR/Monat (87.600 EUR/Jahr) (West) und 6.150 EUR/ Monat (73.800 EUR/Jahr) (Ost). 

Anhebung der Versicherungspflichtgrenze  
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung wird bundeseinheit-
lich festgesetzt und erhöht sich; im Jahr 2014 beträgt sie 53.550 EUR/ Jahr (2013: 52.200 
EUR). Die Jahresarbeitsentgeltgrenze für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2013 versiche-
rungsfrei waren, wird für das Jahr 2014 48.600 EUR betragen (2013: 47.250 EUR). Die bun-
deseinheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
spricht der Jahresarbeitsentgeltgrenze (48.600 EUR/Jahr). 



 

 Neue Bezugsgröße in der Sozialversicherung  
Die Bezugsgröße 2014 in der Sozialversicherung beträgt in den alten Bundesländern 2.756 
EUR/ Monat; in den neuen Bundesländern 2.345 EUR/ Monat. Sie ist sowohl in der gesetzli-
chen Krankenversicherung als auch in der gesetzlichen Rentenversicherung Grundlage der 
Beitragsberechnung. 

4. BMF: Merkblatt zur Steuerklassenwahl 2014 

Kernaussage 
Ehegatten oder Lebenspartner, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht dauernd ge-
trennt leben und beide Arbeitslohn1 beziehen, können bekanntlich für den Lohnsteuerabzug 
wählen, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeordnet werden wollen oder ob einer von ihnen 
(der Höherverdienende) nach Steuerklasse III und der andere nach Steuerklasse V besteuert 
werden will. Hierzu hat das Bundesfinanzministerium (BMF) am 5.12.2013 ein neues Merkblatt 
zur Steuerklassenwahl für 2014 veröffentlicht. 

Inhalt des BMF-Schreibens  
Die Steuerklassenkombination III/V ist so gestaltet, dass die Summe der Steuerabzugsbeträge 
beider Ehegatten oder Lebenspartner in etwa der zu erwartenden Jahressteuer entspricht, 
wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte oder Lebenspartner ca. 60 %, der in Steuer-
klasse V eingestufte ca. 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkommens erzielt. Bei abweichen-
den Verhältnissen des gemeinsamen Arbeitseinkommens kann es aufgrund des verhältnismä-
ßig niedrigen Lohnsteuerabzugs zu Steuernachzahlungen kommen. Aus diesem Grund besteht 
bei der Steuerklassenkombination III/V generell die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteu-
ererklärung. Zur Vermeidung von Steuernachzahlungen bleibt es den Ehegatten oder Lebens-
partnern daher unbenommen, sich trotzdem für die Steuerklassenkombination IV/IV zu ent-
scheiden, wenn sie den höheren Steuerabzug bei dem Ehegatten oder Lebenspartner mit der 
Steuerklasse V vermeiden wollen; dann entfällt jedoch für den anderen Ehegatten oder Leben-
spartner die günstigere Steuerklasse III. Zudem besteht die Möglichkeit, die Steuerklassen-
kombination IV/IV mit Faktor zu wählen. 

Tabellen zur Feststellung der Steuerklassenkombination  
Um verheirateten oder verpartnerten Arbeitnehmern die Steuerklassenwahl zu erleichtern, 
haben das BMF und die obersten Finanzbehörden der Länder die in der Anlage zum Schreiben 
beigefügten Tabellen ausgearbeitet. Aus den Tabellen können die Ehegatten oder Lebens-
partner nach der Höhe ihrer monatlichen Arbeitslöhne die Steuerklassenkombination feststel-
len, bei der sie die geringste Lohnsteuer entrichten müssen. Soweit beim Lohnsteuerabzug 
Freibeträge zu berücksichtigen sind, sind diese vor Anwendung der jeweils in Betracht kom-
menden Tabelle vom monatlichen Bruttoarbeitslohn abzuziehen. 

Konsequenz 
Die Tabellen erleichtern lediglich die Wahl der für den Lohnsteuerabzug günstigsten Steuer-
klassenkombination. Ihre Aussagen sind auch nur in den Fällen genau, in denen die Monats-
löhne über das ganze Jahr konstant bleiben. Im Übrigen besagt die im Laufe des Jahres ein-
behaltene Lohnsteuer noch nichts über die Höhe der Jahressteuerschuld. Die vom Arbeitslohn 
einbehaltenen Beträge an Lohnsteuer stellen im Regelfall nur Vorauszahlungen auf die endgül-
tige Jahressteuerschuld dar. In welcher Höhe sich nach Ablauf des Jahres Erstattungen oder 
Nachzahlungen ergeben, lässt sich nicht allgemein sagen; hier kommt es immer auf die Ver-
hältnisse des Einzelfalles an. Das Finanzamt kann Einkommensteuer-Vorauszahlungen fest-
setzen, wenn damit zu rechnen ist, dass die Jahressteuerschuld die einzubehaltende Lohn-
steuer um mindestens 400 EUR im Kalenderjahr übersteigt. 



 

5. Reisekostenreform 2014: Überblick über die Neuregelungen 

Kernaussage 
Das Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) zur "Reform des steuerlichen Rei-
sekostenrechts – Grundsätze ab dem 1. Januar 2014" vom 30.9.2013 soll die bisherigen Best-
immungen des Reisekostenrechts neu definieren. Im Wesentlichen erfolgt dies durch Vereinfa-
chungen der Berechnungsgrundlagen sowie durch Anpassungen und Erhöhung der Pauscha-
len zu Gunsten der Arbeitnehmer. 

Ausgewählte Neuregelungen  
Im Wesentlichen finden sich im BMF-Schreiben folgende Neuregelungen: Zum einen wird die 
regelmäßige Arbeitsstätte durch die sog. "erste Tätigkeitsstätte" ersetzt. Zum anderen werden 
die Verpflegungspauschalen erhöht und es erfolgt eine Pauschalbesteuerung mit 25 % bis zu 
100 % der steuerfrei zu erstattenden Mehraufwendungen. Ferner werden die Verpflegungs-
pauschalen bei arbeitgeberseitig gestellten Mahlzeiten gekürzt und die Behandlung von Zuzah-
lungen des Arbeitnehmers zu gestellten Mahlzeiten neu geregelt. Zudem werden neue Krite-
rien zur Vereinfachung in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Unterkunftskosten im Rah-
men der doppelten Haushaltsführung und einer Auswärtstätigkeit festgelegt. Schließlich erfolgt 
noch eine Anhebung der Höchstbeträge für steuerfreie Erstattungen der Unterkunftskosten. 

Konsequenz 
Die Neuregelung der Reisekostenreform bietet erstmalig Gestaltungsmöglichkeiten zu Gunsten 
der Arbeitnehmer. Zu beachten ist, dass noch vor dem 1.1.2014 erheblicher Handlungsbedarf 
in der Praxis besteht, um möglichen Mehraufwand zu vermeiden. Unter anderem sind die in-
ternen Reisekostenrichtlinien und Arbeitsverträge zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern. 
Schulungen der Mitarbeiter sind für eine reibungslose Umsetzung ebenfalls zu erwägen. 

6. Pauschbeträge für Sachentnahmen 2014 

Kernaussage 
Werden Wirtschaftsgüter aus dem Unternehmen für außerbetriebliche – in der Regel private – 
Zwecke entnommen, so unterliegen diese Sachentnahmen regelmäßig der Ertrags- und Um-
satzbesteuerung. Zur Vereinfachung setzt das Bundesfinanzministerium (BMF) jährlich 
Pauschbeträge zur Ermittlung der Höhe der Entnahmen fest. 

Neue Verwaltungsanweisung  
Die Pauschbeträge für das Jahr 2014 sind nun vom BMF veröffentlicht worden. Sie betreffen 
Gewerbezweige, die Einzelhandel mit Nahrungsmitteln betreiben, z. B. Bäckereien, Gaststätten 
etc. 

Konsequenz 
Die Pauschbeträge stellen Nettowerte dar. Die Umsatzsteuer (7 % bzw. 19 %) ist auf Basis 
dieser Werte zu ermitteln. Alternativ zum Ansatz der Pauschbeträge kommen nur Einzelauf-
zeichnungen in Betracht. Eine Reduzierung der Pauschbeträge, z. B. wegen Urlaubs oder indi-
vidueller Essgewohnheiten, ist nicht möglich. 

7. Neues vom BMF zur organisatorischen Eingliederung bei Organschaften 

Kernaussage 
Ist ein Unternehmen finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein anderes Unternehmen 
eingegliedert, so liegt eine Organschaft vor. Das eingegliederte Unternehmen (Organgesell-
schaft) verliert umsatzsteuerlich seine Selbständigkeit. Der Organträger tritt dafür in die Stel-
lung der Organgesellschaft ein. 

Rechtslage  
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hatte in 2013 seine Rechtsauffassung hinsichtlich des 
Vorliegens einer organisatorischen Eingliederung an die jüngste Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs (BFH) angepasst. Insbesondere für Organschaften, in denen die Geschäftsführun-
gen von Organträger und -gesellschaft nicht personenidentisch besetzt sind, war nun fraglich, 
ob diese weiterhin die Voraussetzungen für die Annahme einer Organschaft erfüllen. Das BMF 
hatte den Unternehmen eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2013 eingeräumt, um sich auf 
die geänderte Rechtslage einzustellen. 



 

 Neue Verwaltungsanweisung   
Das BMF hat nun die zuvor genannte Frist auf den 31.12.2014 verlängert, um den Unterneh-
men zusätzliche Zeit zu geben, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen umzusetzen. 

Konsequenz 
Bestehende Organschaften bzw. Unternehmensgruppen, die für eine Organschaft in Frage 
kommen, sollten nun die voraussichtlich letzte Gelegenheit nutzen, um zu prüfen, ob sich 
Handlungsbedarf ergibt. Dieser kann sowohl Maßnahmen mit dem Ziel betreffen, bestehende 
Organschaften zu retten, als auch diese zu beenden. Letzteres kann z. B. durch die Bestellung 
eines einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführers in der Organgesellschaft, der dem Lei-
tungsgremium des Organträgers nicht angehört, erreicht werden. Die betroffenen Unternehmen 
sollten nicht mehr zögern, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, da die Umsetzung ge-
gebenenfalls erforderlicher Maßnahmen Zeit benötigt. 

8. Bundesfinanzministerium: Neues zum Vorsteuerabzug 

Kernaussage 
Der BFH hatte in 2011 grundlegende Urteile zum Vorsteuerabzug gefällt. Die Fälle betrafen 
gemischt genutzte Immobilien bzw. Photovoltaikanlagen. In allen Fällen musste sich der BFH 
mit der Frage beschäftigten, ob die Unternehmer die Objekte korrekt ihrem Unternehmensver-
mögen zugeordnet hatten, was grundsätzliche Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist. Da-
neben beinhalteten die Urteile wesentliche Aussagen zur Aufteilung der Vorsteuer bei Photo-
voltaikanlagen. Eine grundlegende Stellungnahme des BMF hierzu fehlte bisher; nun liegt sie 
vor. 

Neue Verwaltungsanweisung  
Das BMF hat nun ein 62-seitiges Schreiben zum Vorsteuerabzug veröffentlicht und den Um-
satzsteueranwendungserlass (UStAE) entsprechend aktualisiert. Das Schreiben beschäftigt 
sich mit folgenden Themen: Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum Unternehmensvermögen, 
Ermittlung der unternehmerischen Mindestnutzung (10 %), Zuordnungsschlüssel, Zuordnungs-
objekt, Prognosezeitraum und Zeitpunkt und Dokumentation der Zuordnung und ihre Auswir-
kung auf die Besteuerung. Anhand von zahlreichen Beispielen wird die Auffassung des BMF 
dann im Einzelnen dargestellt. 

Konsequenz 
Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden, das BMF bean-
standet es jedoch nicht, wenn diese erst ab 2014 angewendet werden. Unternehmer und deren 
steuerliche Berater müssen sich mit dem BMF-Schreiben auseinandersetzen, um eine korrekte 
Deklaration zu gewährleisten. Allerdings ist zu beachten, dass der BFH gerade ein grundle-
gendes Urteil zur Vorsteueraufteilung veröffentlicht hat, das voraussichtlich eine nochmalige 
Überarbeitung des Schreibens erfordert. Betroffen ist hiervon die Aufteilung von Vorsteuern 
aus laufenden Kosten, die keiner Korrektur nach § 15a UStG unterliegen. Diese muss nach 
Ansicht des BFH auf Basis der Umsätze des gesamten Unternehmens erfolgen, während das 
BMF derzeit noch eine objektbezogene Betrachtung fordert. 

9. Begründen Windkrafträder Zweigniederlassungen? 

Kernaussage 
Erbringt ein im Ausland ansässiges Unternehmen Werklieferungen oder sonstige Leistungen 
an ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, schuldet das Unternehmen, das die Leistung 
empfängt, die Umsatzsteuer hieraus. Dies klingt zunächst einfach, die ersten Probleme stellen 
sich in der Praxis aber schon, wenn zu klären ist, ob der Leistende im Inland ansässig ist. 

Sachverhalt 
Die Klägerin mit Satzungssitz in Deutschland betrieb Windkraftanlagen in Deutschland. Die 
Gesellschafter der Klägerin saßen in Dänemark. Die Klägerin hatte weder ein eigenes Büro 
noch Personal. Die Geschäfte wurden von einer GmbH geführt, mit der ein Geschäftsbesor-
gungsvertrag bestand. Deren Geschäftsanschrift war identisch mit der der Klägerin in Deutsch-
land. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Klägerin nicht in Deutschland ansässig 
sei. 



 

 Die Geschäftsleitung befinde sich in Dänemark und unter der Geschäftsadresse firmiere die 
geschäftsführende GmbH. Rechtsfolge war, dass nicht mehr die Klägerin Steuerschuldnerin 
war, sondern der Energieversorger, der den Strom abnahm. Die Klägerin schuldete die Um-
satzsteuer dennoch, da diese nun als unberechtigt ausgewiesen behandelt wurde. Ebenso 
wurde der Klägerin der Vorsteuerabzug versagt, da dieser im Rahmen des Vorsteuervergü-
tungsverfahrens hätte geltend gemacht werden müssen. Die Klägerin argumentierte dagegen, 
dass die Windkraftanlagen als inländische Zweigniederlassungen zu werten seien. Dem wider-
sprach das Finanzamt, da dies einen Mindestbestand an Personal erfordere, der hier nicht 
gegeben sei. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster gab der Klägerin Recht. Demnach sind die Windkrafträder als 
Zweigniederlassungen zu behandeln. Das Gericht verwies zur Begründung auf die unions-
rechtlichen Vorgaben. Diese fordern für die Annahme einer festen Niederlassung einen hinrei-
chenden Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur, die es von der personellen und techni-
schen Ausstattung her ermöglicht, Dienstleistungen zu erbringen. Das Fehlen der personellen 
Ausstattung hielt das Finanzgericht für unbeachtlich, da dies durch die überdurchschnittlich 
stark ausgeprägte sachliche Ausstattung kompensiert werde. 

Konsequenz 
Ist die (Nicht-)Ansässigkeit eines Unternehmens zu prüfen, so sind die Vorgaben der Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) zu beachten, die nicht identisch sind mit dem Begriff 
der Betriebsstätte im Ertragsteuerrecht. Bestehende Zweifel sollten ausgeräumt werden, denn 
die Risiken, die eine Fehlbeurteilung für beide Vertragspartner nach sich zieht, sind erheblich, 
wie der Fall zeigt. 

10. Keine regelmäßige Arbeitsstätte bei vorübergehender Versetzung 

Kernproblem 
Mit dem ab 2014 geltenden Reisekostenrecht wurde der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte 
durch die erste Tätigkeitsstätte abgelöst. Das neue Recht bietet zusätzliche Gestaltungsmög-
lichkeiten und definiert Begriffe, die bis dahin gesetzlich unbestimmt waren und die Gerichte 
beschäftigt haben. Für Altfälle hilft das aber nicht weiter, so dass sich der Bundesfinanzhof 
(BFH) immer noch mit der "regelmäßigen Arbeitsstätte" auseinandersetzen muss. In diesem 
Fall ging es um eine 3-jährige Abordnung eines Beamten und die Frage, ob dieser in dem Zeit-
raum Reisekosten geltend machen konnte. 

Sachverhalt 
Ein Finanzbeamter wurde von seinem Finanzamt für einen Zeitraum von "längstens 3 Jahren" 
an die Landesfinanzschule Niedersachsen abgeordnet. Im Nachhinein dauerte die Abordnung 
einige Monate länger an, bevor der Beamte wieder an seinem Finanzamt mit der Absicht einer 
dauerhaften Versetzung tätig wurde. In den Steuererklärungen der letzten beiden Jahre der 
Finanzschultätigkeit beantragte der Beamte für die Fahrten zunächst die Entfernungspauschale 
und später im Einspruchsverfahren den Ansatz von Reisekosten. Dies wurde ihm vom Finanz-
amt mit der Begründung verwehrt, dass er sich auf die dauerhafte Tätigkeit an der Schule hätte 
einrichten können. Das Niedersächsische Finanzgericht stützte die Ansicht der Verwaltung, 
weil der Beamte über mehrere Veranlagungszeiträume hinweg fortdauernd und immer wieder 
an einer Einrichtung des Arbeitgebers tätig wurde. 

Entscheidung 
Die Revision des Finanzbeamten vor dem BFH hatte Erfolg. Nach Auffassung des Senats wird 
auch eine vorübergehende Tätigkeitsstätte nicht durch bloßen Zeitablauf zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte. Das gelte nur bei einer dauerhaften Zuordnung. Dafür seien die der Auswärtstä-
tigkeit zugrundeliegenden Vereinbarungen zu untersuchen und aus damaliger Sicht zu beurtei-
len, ob der Arbeitnehmer voraussichtlich an seine regelmäßige Arbeitsstätte zurückkehren 
werde. Denn anders als ab 2014 sehe das bis dahin geltende Recht keine zeitliche Obergrenze 
vor. 



 

 Konsequenz 
Ab dem 1.1.2014 gilt eine Grenze von 48 Monaten, nach der eine dauerhafte Zuordnung ge-
setzlich unterstellt wird. Hierunter fallen auch Abordnungen, die bereits zu diesem Zeitpunkt 
angetreten sind. In solchen Fällen war zu empfehlen, dass der Arbeitgeber bis zu Beginn des 
Jahres eine Prognose zu treffen und zu dokumentieren hatte, falls das nicht bereits zu Beginn 
der Tätigkeit erfolgt war. Das Bundesfinanzministerium (BMF) bietet laut aktuellem Schreiben 
durchaus Gestaltungsmöglichkeiten, denn eine so genannte Kettenabordnung ist keine dauer-
hafte Zuordnung, wenn die einzelne Abordnung jeweils einen Zeitraum von weniger als 48 
Monaten umfasst. 

11. Kein grunderwerbsteuerliches Konzernprivileg bei Anteilsbesitz im Privatvermögen 

Kernaussage 
Damit Umstrukturierungen im Konzern krisenfest und planungssicher ausgestaltet werden kön-
nen, wurde ab dem 1.1.2010 der § 6a Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) "Grunderwerbsteu-
ervergünstigung bei Umstrukturierungen innerhalb des Konzern" eingeführt. Im Ergebnis sollte 
laut Intention des Gesetzgebers mit der Vorschrift erreicht werden, dass unter bestimmten Vo-
raussetzungen bei Umwandlungsvorgängen innerhalb des Konzerns keine Grunderwerbsteuer 
entsteht. In diesem Zusammenhang entschied das Finanzgericht Münster kürzlich, dass das 
sogenannte Konzernprivileg (Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG) bei der Verschmelzung 
einer GmbH auf ihre Alleingesellschafterin nicht eingreift, wenn diese die Gesellschaftsanteile 
im Privatvermögen gehalten hat. 

Sachverhalt 
Die Klägerin, eine als Einzelunternehmerin tätige natürliche Person, war zugleich Alleingesell-
schafterin einer GmbH, zu deren Vermögen 2 Grundstücke gehörten. Die GmbH-Anteile hatte 
die Klägerin nicht in ihrer Bilanz ausgewiesen. Aufgrund einer Verschmelzung ging das gesam-
te Vermögen der GmbH einschließlich der Grundstücke auf die Klägerin über. Das Finanzamt 
setzte im Hinblick auf diesen Vorgang Grunderwerbsteuer fest. Demgegenüber begehrte die 
Klägerin die Anwendung der grunderwerbsteuerlichen Vergünstigung. 

Entscheidung 
Das Gericht wies die Klage ab. Zwar werde Grunderwerbsteuer für Umwandlungsvorgänge, zu 
denen auch die Verschmelzung gehöre, gemäß § 6a GrEStG nicht erhoben. Die weitere ge-
setzliche Voraussetzung, dass an dem Vorgang ein "herrschendes Unternehmen" und eine 
hiervon "abhängige Gesellschaft" beteiligt sein müssen, erfülle die Klägerin jedoch nicht, weil 
sie die Anteile an der GmbH in ihrem Privatvermögen gehalten habe. Die Eigenschaft als herr-
schendes "Unternehmen" könnten nur Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts erfüllen. 
Außerdem sei erforderlich, dass der Vorgang unternehmerisches Vermögen betreffe. Insoweit 
schloss sich das Finanzgericht einer in der Literatur weit verbreiteten Auffassung an. 

Konsequenz 
Die ferner in diesem Zusammenhang umstrittene Frage, ob das Konzernprivileg Anwendung 
findet, wenn durch die Umwandlung der Konzernverbund endet, konnte das Gericht offen las-
sen und hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage die Revision zum Bundesfi-
nanzhof (BFH) zugelassen. 

12. Steuerliche Änderungen bei gemeinnützigen Körperschaften 2014 

Kernaussage 
Das "Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts" vom 21.3.2013 soll den steuerbegünstigten Körper-
schaften und den ehrenamtlich Tätigen die Arbeit erleichtern. Hierzu sollen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen entbürokratisiert und flexibilisiert werden. Ein Teil der Gesetzesänderun-
gen tritt zum 1.1.2014 in Kraft. 

Änderungen 
Mit der Gesetzesänderung ist es einer gemeinnützigen Organisation nunmehr erlaubt, Über-
schüsse aus der Vermögensverwaltung, Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und 
bis zu 15 % der sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel anderen steuerbegünstigten Kör-
perschaften oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Vermögensausstattung  



 

 zuzuwenden. Voraussetzung ist allerdings, dass die steuerbegünstigten Zwecke der beteiligten 
Körperschaften sich entsprechen. Die Vorschriften zur Rücklagenbildung und Vermögensver-
wendung werden in einen neuen § 62 AO zusammengefasst: In § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO ist die 
Möglichkeit der Bildung einer Wiederbeschaffungsrücklage für Wirtschaftsgüter, die zur Erlan-
gung der steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke erforderlich sind, gesetzlich verankert 
worden. Die Bildung einer freien Rücklage kann innerhalb der 2 nachfolgenden Jahre nachge-
holt werden, wenn die Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft werden konnte. In § 62 Abs. 
2 AO ist erstmals festgelegt, in welchem Zeitpunkt die Rücklagenbildung zu erfolgen hat. Durch 
den Verweis auf § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 AO muss die Rücklagenbildung im Jahr des Zuflus-
ses oder in den 2 darauffolgenden Jahren erfolgen. Die Frist zur Bildung der so genannten 
Ansparrücklage von Stiftungen wird von 2 auf 3 Jahre verlängert. 

Konsequenzen 
Die Neuregelungen sind zu begrüßen. Sie ermöglichen den gemeinnützigen Organisationen 
einen flexibleren zeitlichen Mitteleinsatz. 

13. Voraussetzungen einer organisatorischen Eingliederung 

Kernaussage 
Die umsatzsteuerliche Organschaft ist gekennzeichnet durch ein Über- und Unterordnungsver-
hältnis der beteiligten Gesellschaften, nämlich der beherrschenden Gesellschaft (Organträger) 
und der beherrschten juristischen Person (Organgesellschaft). Voraussetzungen der umsatz-
steuerlichen Organschaft sind die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliede-
rung der Organgesellschaft in den Organträger. In diesem Zusammenhang hat das Finanzge-
richt München nun als weitere Voraussetzung festgelegt, dass der Organträger die Organge-
sellschaft durch die Art und Weise der Geschäftsführung beherrschen muss. 

Sachverhalt 
Streitig ist, ob zwischen der Klägerin (eine Verwaltungs-GmbH) und einem Verein (e. V.) eine 
umsatzsteuerliche Organschaft besteht und damit die Geschäftsführerleistungen der Klägerin 
nicht umsatzsteuerbar sind. Die An der klagenden GmbH besaß ein Verein, der eine Kinder-
krippe, einen Kindergarten sowie eine Grund- und Hauptschule betrieb, 88 % der Anteile. Nach 
erfolgter Anteilsübertragung wurde die GmbH zum Vorstand des Vereins gewählt. Die bisheri-
gen 3 leitenden Angestellten des Vereins wurden zu einzelvertretungsberechtigten Geschäfts-
führern der GmbH bestellt. Nach der Vereinssatzung konnte der Vorstand nur aus wichtigem 
Grund durch Beschluss des Verwaltungsrats und der Mitgliederversammlung abberufen wer-
den. In einer Vereinbarung zwischen dem Verein und der GmbH wurde festgehalten, dass für 
bestimmte Rechtsgeschäfte der GmbH eine vorherige Zustimmung durch den Verwaltungsrat 
des Vereins nötig sei. Die vom Verein an die GmbH gezahlte Vergütung für die Geschäftsfüh-
rung wurde von der GmbH nicht der Umsatzsteuer unterworfen, da wegen eines angenomme-
nen Organschaftsverhältnisses von einem nicht steuerbaren Innenumsatz ausgegangen wur-
de. Im Anschluss an eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung war das Finanzamt allerdings der Mei-
nung, dass es sich um steuerbare und steuerpflichtige Umsätze handle. Eine Organschaft 
scheitere an der organisatorischen Eingliederung der GmbH in den Verein, da diese die Ge-
schäfte des Vereins eigenverantwortlich führe. Hiergegen wandte sich die GmbH und unterlag. 

Entscheidung 
Es fehlte hier an der organisatorischen Eingliederung. Diese besteht zwischen 2 Körperschaf-
ten regelmäßig bei einer Personenidentität in den Geschäftsführungsorganen beider Gesell-
schaften. Vorliegend verfügte der Verein im Hinblick auf die Geschäftsführerleistungen der 
GmbH nicht über eine beherrschende Stellung und insbesondere nicht über die von der Recht-
sprechung geforderte besondere Einwirkungsmöglichkeit. Zwar bestand zwischen den Ge-
schäftsführungsorganen der GmbH und des Vereins eine Personenidentität, weil die 3 leiten-
den Vereins-Angestellten auch die einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer der GmbH 
waren. Gleichwohl begründete diese Konstellation keine organisatorische Eingliederung der 
GmbH, da der Verein hier seinen Willen gerade nicht gegenüber der GmbH-Geschäftsführung 
durchsetzen konnte. Denn die GmbH war nach der Vereinssatzung der einzelvertretungsbe-
rechtigte Vorstand des Vereins und konnte nur aus wichtigem Grund abberufen werden.  



 

 Damit bestand kein umfassendes Weisungsrecht des Vereins gegenüber der Geschäftsführung 
der GmbH, da diese als geschäftsführendes Organ den Willen des Vereins bildete und daher 
nicht gleichzeitig dessen Willen unterworfen sein konnte. 

Konsequenz 
Die Besonderheit des Streitfalls lag darin, dass der Wille des Vereins immer identisch mit dem 
Willen der GmbH war, weshalb der Verein die GmbH durch die Art und Weise der Geschäfts-
führung gerade nicht beherrschen konnte. Vielmehr war aus diesem Grunde auch nicht er-
kennbar, ob der Verein oder die GmbH als herrschendes oder abhängiges Unternehmen anzu-
sehen war. Das Urteil ist rechtskräftig. 

14. 2014: Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von 
Arbeitnehmern 

Kernproblem 
Eine vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätig-
keit unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung gestellte "übliche" Mahlzeit stellt Arbeitslohn dar 
und wird mit einem amtlichen Sachbezugswert besteuert. Die Mahlzeit ist dann vom Arbeitge-
ber veranlasst, wenn er Tag und Ort der Mahlzeitengestellung bestimmt. Davon ist auszuge-
hen, wenn die Verpflegungskosten im Hinblick auf die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 
dienst- oder arbeitsrechtlich erstattet werden und die Rechnung auf den Arbeitgeber ausge-
stellt ist. Der Rechnungsausweis auf den Arbeitgeber ist im Fall einer sog. umsatzsteuerlichen 
Kleinbetragsrechnung von bis zu 150 EUR entbehrlich, soweit diese dem Arbeitgeber im Origi-
nal vorliegt. Die für die Besteuerung maßgeblichen Beträge werden jährlich in der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung neu festgelegt. 

Neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF)   
Nach Mitteilung des BMF betragen die Sachbezugswerte für ab dem Kalenderjahr 2014 ge-
währte "übliche" Mahlzeiten für ein Mittag- oder Abendessen jeweils 3 EUR (2013: 2,93 EUR) 
und ein Frühstück 1,63 EUR (2013: 1,60 EUR). Die Üblichkeit einer Mahlzeit ist ab dem Jahr 
2014 gesetzlich geregelt. Hierfür gilt eine Höchstgrenze von 60 EUR; bis zum Jahr 2013 galt 
durch Verwaltungsanweisung ein Betrag von bis zu 40 EUR noch als üblich. Die zur Mahlzeit 
eingenommenen Getränke sind bei der Prüfung einzubeziehen. Mahlzeiten von über 60 EUR 
dürfen nicht mit dem amtlichen Sachbezugswert angesetzt werden, denn hierbei unterstellt die 
Finanzverwaltung ein "Belohnungsessen", das mit dem tatsächlichen Preis als Arbeitslohn 
angesetzt wird. 

Konsequenz 
Die neuen Sachbezugswerte sind ab dem Jahr 2014 anzusetzen. Eine Besteuerung als Ar-
beitslohn hat jedoch zu unterbleiben, wenn der Arbeitnehmer anlässlich einer beruflich veran-
lassten Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale beanspruchen kann, z. B. bei Abwesen-
heit von mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte oder einer 
mehrtätigen Auswärtstätigkeit mit Übernachtung. Im Gegenzug sind die Verpflegungspauscha-
len des Arbeitnehmers entsprechend zu kürzen, und zwar für ein Mittag- oder Abendessen um 
jeweils 40 % und ein Frühstück um 20 % der zustehenden Verpflegungspauschale. Nicht zum 
Arbeitslohn gehören Mahlzeiten, die im ganz überwiegenden Interesse des Arbeitgebers abge-
geben werden, z. B. anlässlich einer geschäftlich veranlassten Bewirtung oder bei herkömmli-
chen Betriebsveranstaltungen. 

15. Steuerliche Trennung von nebeneinander ausgeübter gewerblicher und freiberuflicher 
Tätigkeit 

Kernaussage 
Gewerbliche (als Praxisbetreiber) und freiberufliche Tätigkeiten (als Behandelnder mit Mitarbei-
tern) eines Krankengymnasten, die nebeneinander ausgeübt werden, sind steuerliche getrennt 
zu behandeln, wenn dies nach dem Patientenstamm problemlos möglich ist oder der Tätig-
keitsumfang geschätzt werden kann. 



 

 Sachverhalt 
Die Klägerin betreibt seit 2001 eine eigene Praxis für Krankengymnastik. Sie beschäftigte in 
den Streitjahren jeweils 4 bis 5 festangestellte Mitarbeiter, die jeweils 20 bis 30 Wochenstun-
den tätig waren. Im Jahr 2007 kam es in der Praxis zu einer erheblichen Auftragszunahme, die 
von der Klägerin mit ihren angestellten Mitarbeitern alleine nicht zu bewältigen war, so dass die 
Klägerin in den Streitjahren 2007 bis 2009 zusätzlich jeweils 3 bis 4 Honorarkräfte beschäftigte. 
Die Praxis verfügte in den Streitjahren über 4 zugelassene Behandlungsräume, wovon ein 
Raum ausschließlich von der Klägerin genutzt wurde. Das Finanzamt behandelte die gesamten 
Einkünfte der Klägerin aus ihrer Praxis als gewerbliche Einkünfte. Es war der Ansicht, dass 
nach dem Umfang der Fremdleistungen – Gesamtumsatz rd. 300.000 EUR; Aufwand für Hono-
rarkräfte 100.000 EUR; Personalkosten über 50.000 EUR – keine eigenverantwortliche Tätig-
keit der Klägerin mehr vorliege. Da somit weit über die Hälfte der Leistungen nicht unmittelbar 
von der Klägerin erbracht würden, könne nicht mehr davon gesprochen werden, dass sämtli-
che Leistungen den vom Bundesfinanzhof (BFH) geforderten "Stempel der Persönlichkeit" der 
Klägerin trügen. 

Entscheidung 
Die hiergegen erhobene Klage war nur teilweise erfolgreich. Im Urteil führt das Finanzgericht 
Hamburg aus, dass eine aufgrund eigener Fachkenntnisse eigenverantwortlich ausgeübte 
Tätigkeit eines Krankengymnasten nur vorliege, wenn er – hinausgehend über Erstgespräch, 
gelegentliche Kontrollen und Abrechnungskontrolle – bei jedem einzelnen Patienten auf die 
Behandlung Einfluss nehme und dazu jeweils selbst zumindest die Anamnese und zwischen-
zeitliche Kontrollen durchführe. Allerdings könne ein Krankengymnast nebeneinander sowohl 
eine gewerbliche (als Praxisinhaber) als auch und eine freiberufliche Tätigkeit (als selbst Be-
handelnder) ausüben. Die Tätigkeiten seien steuerlich getrennt zu behandeln, wenn eine Tren-
nung z. B. nach den einzelnen behandelten Patienten ohne besondere Schwierigkeiten mög-
lich sei oder der Umfang der Tätigkeit anhand bekannter Daten geschätzt werden könne. In 
dem entschiedenen Fall kam das Gericht unter Würdigung aller Umstände zu dem Ergebnis, 
dass in den Streitjahren jeweils ein freiberuflicher Anteil von 25 % des Gesamtgewinns als am 
wahrscheinlichsten anzunehmen sei. 

Konsequenz 
Gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg wurde Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH 
eingelegt, der nun das letzte Wort in dieser Sache hat. 

16. Schweizer Erbe bekommt den gleichen Freibetrag wie deutscher Erbe 

Kernaussage 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat aktuell entschieden, dass ein in der Schweiz lebender Erbe, 
der nur hinsichtlich eines in Deutschland belegenen Grundstücks (beschränkt) erbschaftsteu-
erpflichtig ist, Anspruch auf denselben Freibetrag hat, wie ein Erbe, der in Deutschland wohnt 
und deshalb unbeschränkt steuerpflichtig ist. 

Sachverhalt 
Der Kläger ist Schweizer Staatsangehöriger. Seine Ehefrau war ebenfalls Schweizerin. Beide 
hatten ihren Wohnsitz in der Schweiz. Die Ehefrau des Klägers verstarb im Jahr 2009. Sie 
wurde von dem Kläger allein beerbt. Die Ehefrau war Eigentümerin eines in Deutschland bele-
genen Grundstücks gewesen; darüber hinaus war sie Inhaberin von Konten bei Banken in 
Deutschland und in der Schweiz. Das Finanzamt setzte gegen den Kläger Erbschaftsteuer nur 
für das in Deutschland belegene Grundstück fest. Dabei berücksichtigte es einen Freibetrag 
von 2.000 EUR, der nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz für beschränkt 
Steuerpflichtige vorgesehen ist. Für unbeschränkt steuerpflichtige überlebende Ehegatten gilt 
ein Freibetrag von 500.000 EUR. Gegen die Festsetzung des niedrigeren Freibetrags wehrte 
sich der Kläger. 



 

 Entscheidung 
Das Finanzgericht Düsseldorf legte dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob die ge-
setzlich vorgesehene Ungleichbehandlung des beschränkt steuerpflichtigen Klägers im Ver-
gleich zu unbeschränkt Steuerpflichtigen mit der Kapitalverkehrsfreiheit zu vereinbaren ist. 
Diese Frage hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom Oktober 2013 verneint. Darüber 
hinaus hat er entschieden, dass sich auch ein Staatsangehöriger eines Drittstaates – wie hier 
der Schweiz – auf die durch das europäische Recht garantierte Kapitalverkehrsfreiheit berufen 
kann. Auf Grund dieser Entscheidung hat das Finanzgericht Düsseldorf der Klage des Schwei-
zer Klägers stattgegeben. 

Konsequenz 
Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde nicht zugelassen, da die erheblichen Rechts-
fragen durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hinreichend geklärt wurden. 

17. Finanzämter beginnen Anfang März 2014 mit der ESt-Veranlagung 2013 

Beginn der Einkommensteuer-Veranlagung 2014  
Anfang März 2014 starten die Finanzämter wie in den vergangenen Jahren mit der Veranla-
gung der Einkommensteuer für das Jahr 2013. Arbeitgeber, Versicherungen und andere Insti-
tutionen müssen bis dahin die für die Steuerberechnung benötigten Angaben an die Finanz-
verwaltung übermitteln. Dazu zählen z. B. Lohnsteuerbescheinigungen, Beitragsdaten zur 
Kranken- und Pflegeversicherung und zur Altersvorsorge sowie Rentenbezugsmitteilungen. 

Elektronische Abgabe der Steuererklärung  
Das Finanzamt empfiehlt, die Steuererklärung elektronisch abzugeben. Der Vorteil des Finanz-
amts besteht dabei darin, dass es die Daten nicht mehr eingeben muss; dem Bürger ermöglicht 
ELSTER einen bequemen und bei Authentifizierung im Internet auch einen papierlosen Zugang 
zu seinem Finanzamt, ganz ohne Ausdruck, Formulare und Postversand. 

Wegfall der Zusendung der Steuererklärungsvordrucke  
Hinzuweisen ist darauf, dass Steuererklärungsvordrucke nicht mehr an die Bürger versendet 
werden. Wie bisher stehen Vordrucke aber auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeri-
ums (BMF) zum Download bereit und können in den Finanzämtern und in den meisten Bürger-
büros der Städte und Gemeinden abgeholt werden. In Ausnahmefällen werden die Vordrucke 
auf telefonische Anfrage auch zugesendet (z. B. bei gehbehinderten, sehr alten oder schwer-
kranken Menschen). 

Bearbeitungsdauer 
Zwischen 5 Wochen und 6 Monaten liegt die Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen in der 
Regel, je nach Komplexität des Steuerfalls und Vollständigkeit der Unterlagen kann es auch 
länger dauern oder auch wesentlich schneller gehen. 

18. Verlängerung der Festsetzungsverjährung bei unrichtiger ESt-Erklärung 

Kernaussage 
Von Steuerberatern erstellte Einkommensteuererklärungen, die leichtfertig fehlerhaft sind, füh-
ren weder für den Steuerberater noch für den Mandanten zu einer leichtfertigen Steuerverkür-
zung. Die Festsetzungsfrist verlängert sich folglich nicht. 

Sachverhalt 
Ein Arzt hatte seinen Steuerberater mit der Erstellung seiner Gewinnermittlung und Einkom-
mensteuererklärung beauftragt. Aufgrund eines leichtfertigen Fehlers wurde der Verlust aus 
einer Beteiligung des Arztes an einer Laborgemeinschaft sowohl in der Steuererklärung als 
auch der Einkommensteuerfestsetzung jeweils doppelt berücksichtigt. Die Behörde setzte die 
Einkommensteuer für 1996 im Mai 1998 erklärungsgemäß fest. Das Finanzamt stellte diesen 
Fehler im Jahr 2006 bei einer Außenprüfung fest und erließ nach Ablauf der regulären Festset-
zungsfrist einen geänderten Einkommensteuerbescheid. 



 

 Entscheidung 
Der BFH hat den Änderungsbescheid aufgehoben, da zum Zeitpunkt seines Erlasses die regu-
läre Festsetzungsfrist von 4 Jahren bereits abgelaufen war. Die Voraussetzung der Verlänge-
rung auf 5 Jahre wegen leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 169 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 AO) hät-
ten nicht vorgelegen. Weder dem Steuerberater könne ein schuldhaftes Handeln vorgeworfen 
werden, da die Erklärung durch den Steuerpflichtigen und nicht durch ihn selbst eingereicht 
wurde, noch dem Mandaten selbst. Dieser war seiner Pflicht zur gewissenhaften und ihm zu-
mutbaren Prüfung nachgekommen. Der Fehler war auch nicht auf den ersten Blick erkennbar. 
Ein Steuerpflichtiger darf im Regelfall darauf vertrauen, dass sein Steuerberater die Erklärung 
richtig und vollständig erstellt, wenn er alle Unterlagen vollständig einreicht. Zur Prüfung aller 
Einzelheiten ist der Mandant nicht verpflichtet. 

Konsequenz 
Das leichtfertige Handeln des Steuerberaters kann dem Mandanten nicht nach straf- oder 
steuerrechtlichen Grundsätzen zugerechnet werden. Die Aufgabenteilung zwischen Steuer-
pflichtigem und Steuerberater kann sehr wohl dazu führen, dass die reguläre Festsetzungsfrist 
von 4 Jahren bei objektiv unrichtigen Angaben weiterhin Bestand hat. 

19. BFH: Bezahlung von Bußgeldern in der Regel Arbeitslohn 

Kernproblem 
Die Übernahme von Geldbußen und Geldstrafen durch den Arbeitgeber steht seit einigen Jah-
ren auf dem steuerlichen Prüfstand. Dabei geht es um die Frage, ob hierin Arbeitslohn vorliegt, 
den der Arbeitgeber nicht nur mit lohnsteuerlicher, sondern auch mit sozialversicherungsrecht-
licher Konsequenz in der Lohnabrechnung zu berücksichtigen hat. Hiervon betroffen sind ins-
besondere die sich wachsender Konkurrenz stellenden Paketzusteller oder LKW-Fahrer, deren 
Anlieferung zur Vermeidung von Lagerkosten "just in time" gefordert wird. Immer häufiger ver-
anlasst der Arbeitgeber seine Angestellten zum rechtswidrigen Verhalten und übernimmt dafür 
die Bußgelder. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat hierin in seinem Urteil aus dem Jahr 2004 ein 
überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers ohne lohnsteuerliche Konsequen-
zen gesehen, der für seinen Paketzusteller die Verwarnungsgelder für das Parken im Haltever-
bot übernahm. Daran gab es Kritik. Jetzt musste der BFH über einen LKW-Fahrer urteilen. 

Sachverhalt 
Eine internationale Spedition transportierte überwiegend Lebensmittel zu Supermärkten und 
war Zulieferer für die Automobilindustrie. Die Lebensmitteldiscounter konnten bei einer Ver-
spätung die Annahme ablehnen, die Automobilindustrie sah eine Konventionalstrafe vor. Zur 
Vermeidung solcher Folgen überschritten die Fahrer in Ausnahmefällen ihre Lenkzeiten und 
hielten Ruhezeiten nicht ein. Die Bußgelder von bis zu 6.590 EUR übernahm die Spedition 
ohne lohnsteuerliche Konsequenz aus überwiegend eigenbetrieblichem Interesse, wie sie an-
lässlich einer Lohnsteuer-Außenprüfung argumentierte. Das Finanzgericht Köln lehnte die Kla-
ge gegen den Nachforderungsbescheid des Finanzamts ab, weil sich der Verstoß nach dessen 
Auffassung als erheblich erwies und nicht mit einem einfachen Parkvergehen vergleichbar war. 
Die Spedition ging zum BFH. 

Entscheidung 
Der BFH bestätigte die Rechtsausführungen des Finanzgerichts. Nach Auffassung des Senats 
zählen gegen die Rechtsordnung verstoßende und mit Bußgeldern belegte rechtswidrige Wei-
sungen des Arbeitgebers nicht zu notwendigen Begleiterscheinungen betriebsfunktionaler Ziel-
setzungen. An der bisher vertretenen Auffassung, dass die Übernahme von Verwarnungsgel-
dern wegen Verletzung des Halteverbots im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers liegen kann, wird nicht weiter festgehalten. 

Konsequenz 
Mit dieser Entscheidung dürfte auch das vorher vom BFH als nur "halb so schlimm" gewürdigte 
Parkvergehen zukünftig bei Übernahme durch den Arbeitgeber zu Arbeitslohn führen. Hiervon 
regelmäßig betroffene Arbeitgeber sollten sich auf Mehrbelastungen einstellen oder durch An-
rufungsauskunft beim Betriebsstättenfinanzamt für Klarheit sorgen. 



 

20. BMF regelt Umkehr der Steuerschuldnerschaft neu 

Einführung 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im letzten Jahr festgestellt, dass die konkrete Ausgestaltung 
der Regelung zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen in wesentlichen Teilen 
nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Die betroffenen Bauunternehmen waren verunsichert, 
wie sie sich nun zu verhalten haben. Auch war unklar, inwieweit das Urteil ähnliche Regelun-
gen, zum Beispiel für Gebäudereiniger, betrifft. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun 
hierzu Stellung bezogen. 

Neue Verwaltungsanweisung  
Das BMF folgt dem BFH. Empfänger von Bau- beziehungsweise Gebäudereinigungsleistungen 
sind damit nur dann Steuerschuldner für diese Leistungen, wenn sie die bezogene Leistung 
selbst unmittelbar zur Erbringung einer Bau- beziehungsweise Gebäudereinigungsleistung 
verwenden. 

Konsequenzen 
Nur in den genannten Fällen ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner. Es ist daher nun-
mehr ohne Bedeutung, in welchem Umfang der die Bauleistung empfangende Unternehmer 
selbst Bauleistungen erbringt. Die Vereinfachungsregelung, wonach sich die Vertragsparteien 
einvernehmlich bei Zweifeln über die Rechtslage darauf einigen können, wer die Umsatzsteuer 
abzuführen hat, gilt nicht mehr für Bauleistungen; für Gebäudereinigungsleistungen bleibt sie 
dagegen bestehen. Für Leistungen, die vor Veröffentlichung des Schreibens ausgeführt wur-
den, wird es nicht beanstandet, wenn diese noch einvernehmlich nach der alten, nunmehr 
überholten Rechtslage behandelt werden. Allerdings soll dem leistenden Unternehmer kein 
Vertrauensschutz gewährt werden, wenn der Leistungsempfänger sich im Nachhinein dann 
doch noch auf die neue Rechtslage beruft. Der leistende Unternehmer bleibt dann auf der Um-
satzsteuer sitzen, sofern er sie nicht mehr vom Leistungsempfänger erhält. Den leistenden 
Unternehmern ist daher zu raten, sich nicht auf die Übergangsregelung einzulassen, sondern 
die Umsatzsteuer einzufordern. Das BMF hat ein weiteres Schreiben zum Urteil des BFH an-
gekündigt. Es ist zu hoffen, dass in diesem die einseitig die leistenden Unternehmer belasten-
de Übergangsregelung revidiert wird. Auch ist unter anderem noch zu klären, wie Altfälle zu 
behandeln sind, in denen der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nicht einbehalten hat, weil 
er insgesamt Bauleistungen von weniger als 10 % erbracht hat, obwohl diese unmittelbar für 
Bauleistungen verwendet wurden. Insgesamt bietet das Schreiben erste Hinweise für die Pra-
xis. Dennoch bestehen gerade für Altfälle noch erhebliche Unsicherheiten und Risiken, so dass 
die betroffenen Unternehmen im Zweifel steuerlichen Rat einholen sollten. 

21. Betriebsratswahlen 2014 

Ausgangssituation 
In Unternehmen mit Betriebsräten wird alle 4 Jahre im Zeitraum zwischen dem 1. März und 
dem 31. Mai der Betriebsrat gewählt; bei einigen Arbeitgebern stehen die Wahlen also unmit-
telbar bevor. Zugleich gilt, dass Betriebsratswahlen und ihre Durchführung regelmäßig Gegen-
stand von Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts sind (BAG). Nachfolgend soll eine Aus-
wahl aktueller Entscheidungen zu diesem Themenbereich Fehler vermeiden helfen: 

Entscheidungen 
Die Größe eines Betriebsrates (= Anzahl der Mitglieder) wird durch Gesetz in Abhängigkeit von 
der Anzahl der Beschäftigten vorgeschrieben. Dabei gilt es die Anzahl der Beschäftigten richtig 
zu bestimmen. Bei der Bestimmung der Größe eines Betriebsrates sind im Betrieb beschäftigte 
Leiharbeitnehmer wie "normale" Arbeitnehmer mitzuzählen (BAG, Beschluss v. 13.3.2013, 7 
ABR 69/11). Ähnliches gilt, wenn Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes in Privatunternehmen 
tätig sind; auch die "öffentlich-rechtlichen" Arbeitnehmer zählen mit (BAG, Beschluss v. 
15.12.2011, 7 ABR 65/10). Etwas anders verhält es sich bei Leiharbeitnehmern und "öffentlich-
rechtlichen" Arbeitnehmern im Hinblick auf die Wählbarkeit in den Betriebsrat: So können Leih-
arbeitnehmer nicht in den Betriebsrat des Unternehmens gewählt werden, das sie entliehen hat 
(Bundesarbeitsgericht, Beschluss v. 17.2.2010, 7 ABR 51/08). "Öffentlich-rechtliche Arbeit-
nehmer", die aufgrund einer Personalgestellung bei einem Privatunternehmen tätig sind, sind  



 

 dagegen in den Betriebsrat des Privatunternehmens wählbar (BAG, Beschluss v. 15.8.2012, 7 
ABR 34/11). Besteht ein Unternehmen aus mehreren selbständigen Betriebsteilen, stellt sich - 
dann mit Auswirkung auf die Größe des Betriebsrates und seiner richtigen Bestimmung -die 
Frage, ob die selbständigen Betriebsteile jeweils eigene Betriebsräte bilden. Arbeitnehmern 
selbständiger Betriebsteile, die dem Grunde nach einen eigenen Betriebsrat wählen könnten, 
steht das Recht zu, als Belegschaft die Teilnahme an der Betriebsratswahl des Hauptbetriebes 
zu beschließen (BAG, Beschluss v. 17.9.2013, 1 ABR 21/12). Im Rahmen der tatsächlichen 
Wahldurchführung gilt es, die ordentliche Stimmabgabe nachzuweisen. Hierzu hat das Bun-
desarbeitsgericht entschieden, dass ein anderer Nachweis außer den gesetzlich vorgesehenen 
Methoden, nämlich dem Festhalten eines Abgabevermerkes bei persönlicher Abgabe des 
Stimmzettels in Anwesenheit des Wählenden, oder bei Briefwahl in öffentlicher Sitzung, nicht 
zulässig ist (BAG, Beschluss v. 12.6.2013, 7 ABR 77/11) Mit Rücksicht auf das Recht des Ar-
beitgebers, eine Betriebsratswahl abbrechen zu können, hat das Bundesarbeitsgericht festge-
stellt, dass dies nur dann zulässig ist, wenn die Wahl erkennbar nichtig ist, also an einem be-
sonders schweren Mangel leidet; die bloße Anfechtbarkeit der Wahl soll aber nicht ausreichen 
(BAG, Beschluss v. 27.7.2011, 7 ABR 61/10). 

22. AIFM-Umsetzungsgesetz 

Kernaussage 
Am 23.12.2013 wurde das AIFM-Umsetzungsgesetz (auch AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz) 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Hierdurch wurden das Investmentsteuergesetz und ver-
schiedene andere Steuergesetze geändert. 

Gesetzeszweck 
Das AIFM-Umsetzungsgesetz dient zum einen der Anpassung diverser steuerrechtlicher Rege-
lungen - insbesondere des Investmentsteuerrechts - und außersteuerrechtlicher Normen an 
das Kapitalanlagegesetzbuch. Zum anderen wird mit einer Ergänzung des Investmentsteuer-
gesetzes die Einführung eines Pension-Asset-Pooling-Vehikels in Deutschland ermöglicht. 
Zudem werden in diesem Gesetz verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des 
Investmentsteuerrechts beseitigt. 

Einzelne wichtige Änderungen  
Aus steuerlicher Sicht sind insbesondere die veränderten bilanziellen Regelungen bei der 
Übertragung von Pensionsverpflichtungen von Bedeutung. So soll nun unterbunden werden, 
dass unterbewerte Pensionsverpflichtungen durch einen entgeltlichen Schuldbeitritt innerhalb 
von Konzernen gehoben werden und damit Abzugspotential generiert wird ("Hebung stiller 
Lasten"). Daneben wurde das sogenannte "Goldfinger-Modell" durch Änderungen beim Pro-
gressionsvorbehalt ausgebremst. Beim Goldfinger-Modell gründet der Steuergestalter eine 
Personengesellschaft im Ausland. Die ausländische Gesellschaft soll mit Gold handeln und 
gewerblich tätig sein. Zwischen Deutschland und dem ausländischen Staat muss ein Doppel-
besteuerungsabkommen bestehen, so dass das Besteuerungsrecht der Einkünfte dem auslän-
dischen Staat zugerechnet wird. In der Folge werden die ausländischen Einkünfte nicht in 
Deutschland versteuert. Sie wirken sich aber auf den deutschen Steuersatz aus (Progressions-
vorbehalt). Dabei erhöhen ausländische Gewinne den Steuersatz. Ausländische Verluste sen-
ken ihn (negativer Progressionsvorbehalt). Ein hoher ausländischer Verlust kann den Steuer-
satz auf 0 %drücken, so dass die übrigen Einkünfte in Deutschland unversteuert bleiben. Ein 
hoher ausländischer Gewinn erhöht den Steuersatz aber auf maximal 45 %. Ist der eigene 
Steuersatz sehr hoch, wirkt sich eine weitere Steuersatzerhöhung kaum aus. Genau diesen 
Effekt nutzt das Goldfinger-Modell: Im ersten Jahr sorgt ein hoher ausländischer Verlust dafür, 
dass die deutschen Einkünfte nicht versteuert werden. Im nächsten Jahr verpufft der steuerlich 
nachteilige Effekt der hohen ausländischen Einkünfte. 



 

23. Lohnsteueranrufungsauskunft: Bindungswirkung gegenüber Arbeitnehmer 

Kernaussage 
Erteilt das Betriebsstättenfinanzamt dem Arbeitgeber eine Lohnsteueranrufungsauskunft, ent-
faltet diese eine Bindungswirkung auch für dessen Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer kann damit 
selbst dann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer 
aufgrund einer materiell unrichtigen Lohnsteueranrufungsauskunft einbehalten und abgeführt 
hat. 

Sachverhalt 
Der Kläger ist Arbeitnehmer einer GmbH, die Mitglied einer städtischen Zusatzversorgungs-
krankenkasse war und damit den Zweck verfolgte, ihren Mitarbeitern beim Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis einen zusätzlichen Versorgungsanspruch zu verschaffen. Im Rahmen 
eines Trägerwechsels wurden zum Ausgleich der mit der Übernahme verbundenen Nachteile 
sogenannte Nachteilsausgleichszahlungen geleistet. Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanz-
hofs (BFH) aus dem Jahr 2005 stellten diese Zahlungen keinen Arbeitslohn dar. Im Rahmen 
einer entsprechend erteilten Lohnsteueranrufungsauskunft korrigierte der Arbeitgeber die zu 
Unrecht versteuerten Zahlungen. Später widerrief das Betriebsstättenfinanzamt seine Auskunft, 
weshalb das Wohnsitzfinanzamt vom Arbeitnehmer die Lohnsteuer zurück forderte. Die Klage 
wurde vom Finanzgericht abgewiesen. Der BFH gab dem Kläger Recht. 

Entscheidung 
Schuldner der Lohnsteuer ist der Arbeitnehmer. Zugleich haftet der Arbeitgeber für nicht einbe-
haltene und nicht abgeführte Lohnsteuer. Soweit diese Haftung reicht, sind Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gesamtschuldner. Allerdings kann der Arbeitnehmer als Schuldner der Lohn-
steuer nur in Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig angemeldet hat. An einer vorschriftswidrigen Einbehaltung und Abführung der 
Lohnsteuer fehlt es aber, wenn der Arbeitgeber eine Anrufungsauskunft eingeholt hat und da-
nach verfahren ist. Das gilt unabhängig davon, ob die Anrufungsauskunft materiell richtig oder 
unrichtig ist. Ein Haftungstatbestand ist in diesen Fällen nicht gegeben, denn die Finanzbehör-
den sind zwar nicht im Veranlagungsverfahren, aber im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfah-
rens und damit des Vorauszahlungsverfahrens auch gegenüber dem Arbeitnehmer gebunden. 

Konsequenz 
Bestehen Zweifel, wie ein bestimmter lohnsteuerlicher Sachverhalt zu behandeln ist, kann der 
Arbeitgeber eine Lohnsteueranrufungsauskunft an das Finanzamt stellen. Das bringt sowohl für 
den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer Rechtssicherheit, wie das BFH-Urteil verdeutlicht. 

24. Aufrechnung zwischen Gehaltsansprüchen des Geschäftsführers und Haftungsansprü-
chen 

Kernaussage 
Besteht vor Insolvenzeröffnung eine Aufrechnungslage zwischen rückständigen Gehaltsan-
sprüchen des Geschäftsführers und den Ansprüchen aus der Haftung des Geschäftsführers für 
Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist diese insolvenzrechtlich nicht 
geschützt. Insofern greift ein Aufrechnungsverbot ein, weil der Geschäftsführer die Möglichkeit 
der Aufrechnung durch eine anfechtbare Rechtshandlung erworben hat. 

Sachverhalt 
Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer GmbH. Er nimmt den Beklagten, 
der Geschäftsführer der GmbH war, auf Erstattung von Zahlungen der Schuldnerin im Monat 
vor Insolvenzantragstellung in Anspruch. Der Beklagte verteidigt sich dahingehend, dass die 
GmbH nicht zahlungsunfähig gewesen sei und er nicht schuldhaft gehandelt habe. Das Land-
gericht gab der Klage statt. Im Berufungsverfahren erklärte der Beklagte die Aufrechnung ge-
gen die Klageforderung mit einem Teil seiner rückständigen Gehaltsforderungen, die in einem 
weiteren Verfahren durch Urteil als Insolvenzforderung rechtskräftig festgestellt wurden. Von 
weiterem Verteidigungsvorbringen wurde Abstand genommen. Wegen der Aufrechnung wurde 
die Klage nunmehr abgewiesen. 



 

 Entscheidung 
Der Bundesgerichtshof (BGH) gab dem Kläger Recht. Die bestehende Aufrechnungslage ist 
insolvenzrechtlich nicht geschützt, weil ein Aufrechnungsverbot eingreift. Die erklärte Aufrech-
nung ist insolvenzrechtlich unwirksam, wenn ein Insolvenzgläubiger die Möglichkeit der Auf-
rechnung durch eine anfechtbare Rechtshandlung erlangt hat. Vorliegend hat der Beklagte die 
Aufrechnungslage durch verbotene Zahlungen in der Krise der GmbH herbeigeführt, die eine 
Benachteiligung der Insolvenzgläubiger zur Folge hatten. Zwar führten die Zahlungen zu einem 
Haftungsanspruch der Schuldnerin gegen den Beklagten, zugleich ermöglichten sie aber auch 
die Aufrechnung, ohne die der Beklagte nur eine Insolvenzforderung hätte geltend machen 
können. Die Herstellung der Aufrechnungslage durch den Beklagten führte zu einer inkongru-
enten Deckung. 

Konsequenz 
Die Frage, ob der Haftungsanspruch gegen den Geschäftsführer für verbotene Zahlungen ge-
nerell die Aufrechnung ausschließt, musste nicht mehr entschieden werden. Ein Geschäftsfüh-
rer kann in der Insolvenz der GmbH mit seinen rückständigen Gehaltsforderungen nicht gegen 
die Forderungen des Insolvenzverwalters gegen ihn aufrechnen, wenn er die Aufrechnungsla-
ge durch verbotene Zahlungen herbeigeführt hat. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


